
Kurs- und Seminarbedingungen „Gefährten auf 4 Pfoten e.V.“ 
(gültig ab dem 01.01.2024) 

 

Mit Ihrer Anmeldung für Veranstaltungen ((Dummy-)Seminare, Vorträge und sonstige 

Veranstaltungen), die von den Gefährten auf 4 Pfoten e.V. ausgerichtet werden,  

stimmen Sie mit Ihrer (Online-)Anmeldung folgenden Bedingungen zu: 

 

1. Bei Veranstaltungen ((Dummy-)Seminare, Vorträge und sonstige Veranstaltungen) erhalten 

Mitglieder ab Meldebeginn 14 Tage lang Vorrang bei der Anmeldung gegenüber Nicht-

Mitgliedern. Des Weiteren erhalten Mitglieder grds. vergünstigte Tarife. 

2. In der Veranstaltungs-Ausschreibung veröffentlichten Entgelte sind für Mitglieder und Nicht-

Mitglieder verbindlich und sind auch bei Nichtteilnahme (Ausnahmen vgl. Punkt 6 und Punkt 

8) fristgerecht zu entrichten.  

3. Die Anmeldung – grundsätzlich online über die Homepage des Vereins – erfolgt unter 

Angabe von Vor- und Nachnamen und Anschrift des Teilnehmers sowie Angaben zum Hund. 

Die Daten werden zwecks Abwicklung der Geschäftsbeziehung gemäß DSGVO gespeichert.  

4. Bei der Anmeldung ist zu beachten, dass nur am Veranstaltungstag geimpfte und Haftpflicht-

versicherte Hunde an unseren Veranstaltungen teilnehmen dürfen. Die Nachweise sind auf 

Anfrage vorzulegen. 

5. Nach dem Eingang der Anmeldung beim Verein wird eine Eingangsbestätigung per E-Mail 

versendet und bei ausreichendem Kontingent erhält der Anmelder (12 Wochen vor der 
Veranstaltung) eine Teilnahme-Bestätigung. Die Anmeldung ist mit Zugang dieser 

Bestätigung für den Teilnehmer verbindlich. 

6. Bis zum Zugang der Teilnahme-Bestätigung kann die Anmeldung gemäß Punkt 9 widerrufen 
werden. 

7. Das Entgelt für die Veranstaltung ist 14 Tage vor dem Veranstaltungstermin fällig und auf 

das Vereinskonto rechtzeitig zu überweisen. Fällig bedeutet, dass der Geldeingang auf dem 
Vereinskonto erfolgt sein muss.  

8. Sollten Sie an der Veranstaltung nicht teilnehmen können, ist der Teilnehmer dazu 
angehalten einen Ersatzteilnehmer vorzuschlagen. Hierfür ist zur finalen Klärung 

Rücksprache mit dem Vorstand zu halten. Der Ersatzteilnehmer muss dem Verein gemäß 

Punkt 9 unverzüglich unter Angabe von Vor- und Nachnamen und Anschrift des Teilnehmers 
sowie Angaben zum Hund per E-Mail mitgeteilt werden. In dieser Konstellation fallen keine 
zusätzlichen Kosten an, jedoch wird seitens des ursprünglichen Teilnehmers für die Zahlung 
des Veranstaltungsentgeltes durch den Ersatzteilnehmer gehaftet. Hat der Ersatzteilnehmer 

das Entgelt gezahlt, wird eine etwaig vom ursprünglichen Teilnehmer bereits geleistete 

Überweisung umgehend erstattet. 

9. Ein Widerruf der Anmeldung gemäß Punkt 6, die Stellung eines Ersatzteilnehmers gemäß 

Punkt 9 sowie eine Nichtteilnahme aus sonstigem Grund müssen dem Verein unverzüglich 

per E-Mail mitgeteilt werden.    

10. Der Verein behält sich vor, die Veranstaltung bei Bedarf (z.B. unzumutbare Witterungs- 

verhältnisse, Absage des Trainers und/ oder Reviergebers) abzusagen oder modifiziert neu 

auszuschreiben. Teilnehmer werden in diesen Fällen unverzüglich per E-Mail informiert. Bei 



Absage werden ggf. bereits entrichtete Entgelte erstattet. Bei modifizierter 

Neuausschreibung erhalten vorgemerkte Teilnehmer ein bevorzugtes Buchungsrecht. Nur 

bei unverhältnismäßigen Modifikationen (z.B. neuer Termin), die vereinsseitig zu vertreten 

sind, erlischt die Verbindlichkeit für den Teilnehmer und er kann ohne Kosten von der 

Anmeldung zurücktreten. 

11. Sofern der gebuchte Seminarleiter/Trainer Seminarvoraussetzungen vorgibt, ist es Aufgabe 

der Organisatoren diese zu überprüfen und ihnen nachzukommen. 

12. Für die Durchführung der Veranstaltungen werden anlassbezogen WhatsApp-Gruppen mit 

allen Teilnehmern eingerichtet, um über Rahmenbedingungen zu informieren. Es obliegt 

den Teilnehmern, ausdrücklich einer Gruppenzuordnung zu widersprechen und nach 

Beendigung der Veranstaltung eigenständig die Gruppe zu verlassen. 

13. Gute Laune sowie Respekt im Umgang mit anderen Teilnehmern, Trainern und den Hunden 

im Verlauf der Veranstaltung sind selbstverständlich. 
 

14. Am Tag der Veranstaltung sind ein Nachweis über eine gültige Tollwutimpfung sowie eine 

bestehende Haftpflichtversicherung beim Sonderleiter verpflichtend vorzulegen. Sollten die 

Nachweise nicht vorliegen, kann der Hund zu der Veranstaltung nicht zugelassen werden. 

 

15. Die Teilnehmer werden zu Beginn der Veranstaltung darüber informiert,dass ggfs. Fotos 

gemacht werden. Diese dienen zur Information auf unserer Hompage oder Social Media 

Plattform. Es obliegt den Teilnehmern, ausdrücklich einer Veröffentlichung dieses 

Bildmaterials zu widersprechen. 

 

 


